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Neue Aspekte ZUr Abendmahlsgemeinschaft
Dıie theologische Bedeutung der begrenzten Gottesdienstgemeinschaft

miıt den Altkatholiken

Das vielleicht meılsten und lebhaftesten diskutierte Thema der yegenwärtigen
ökumenischen Theologie 1St die rage nach der Möglichkeit VO  3 eucharistischer Gemeın-
schaft zwischen Christen verschiedener Kirchenzugehörigkeıt. Dabe] wird dieses Pro-
blem nıcht Ur in theologischen Kreısen besprochen, auch Synoden, Gemeinden un
Kirchenleitungen nehmen den betreftenden Fragen INteNS1VY Anteıil. Aus der jüngsten
Vergangenheıit se1 erinnert den Beschlufß des Straßburger Bischofs Elchinger,
bestimmten Voraussetzungen und für bestimmte Fälle in seiner Diözese ıne „eucharı1-
stische Gastbereitschaft“ Z DESTALTLEN. Der „Malta-Bericht“ der offiziellen Kommıiıs-
S10N des römischen Einheitssekretariats und des Lutherischen Weltbunds WAar bereits
1971 dem Ergebnis gekommen: „Schon Jetzt 1ST befürworten, da{fß die kırchlichen
Autoritäten aufgrund der schon vorhandenen Gemeinsamkeıten in Glauben und Sakra-
InNneNTt und als Zeichen und Antizıpatıon der verheißenen und erhoftten Einheit gelegent-
iche Akte der Interkommunion (etwa be1 ökumenischen Anlässen, in der Mischehen-
seelsorge) ermöglıchen“ (Nr /3) Inzwischen liegen den Synoden 1n Deutschland und
in der Schweiz offizielle Textentwürfe VOTrT, die VOTL allem für konfessionsverschiedene
Ehepaare ıne gegenseılit1ige Zulassung ZU Abendmahl 1ın die Gewissensentscheidung
der Betroftenen stellen wollen

Um alle diese Vorstöße gab sofort ebhafte Diskussionen und entschiedenen Wider-
spruch. Dagegen wurde die Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz, miıt der
altkatholischen Kirche ıne begrenzte Gottesdienstgemeinschaft aufzunehmen, ın der
Offentlichkeit bisher nıcht 7uletzt eshalb kaum beachtet, weıl die praktischen Konse-
quenzen dieses Beschlusses einen verhältnismäßig CNS begrenzten Personenkreıs direkt
betreften. Andererseıts gilt aber prüfen, und dies oll hier versucht werden, welche
theologischen Gesichtspunkte der Bischofskonferenz diese Entscheidung ermöglichten
un welche grundsätzliche theologische Bedeutung diesem Beschlufß zukommt.

Inzwischen hat das römische Sekretarıat für die Einheit der Christen ıne Verlaut-
barung erlassen, die 1LCU einschärft, daß die Fälle einer Eucharistiegemeinschaft MIt
Nichtkatholiken grundsätzlich Ausnahmen für lganz wen1ge, CNS umschriebene Fälle
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darstellen, und da{fß nıcht legitim sel, AaUus Sonderregelungen allgemeine (Gesetze abzu-
leiten. „Man kann infolgedessen keine allgemeingültige Regel aufstellen, die Aaus dem
Ausnahmefall i1ne Gattung macht; noch kann INa  =) sıch gesetzlich auf Billigkeit (Epikie)
berufen, indem INan AUuSs dieser ıne allgemeingültige Regel macht Y

Dennoch 1St unerläßlich iragen, welche Krıterı:en die bisher gewährten Aus-
nahmen ermöglıchten, und INnW1ıeWweılt LNEUEC Entscheidungen früher geltende Kriterien
außer raft ZESETZL haben Man MUu ferner untersuchen, welche praktischen dastoralen
Notwendigkeiten die zuständıgen kırchlichen Autoritäten bısher veranlaßiten, Aus-
nahmeregelungen gewähren oder sS1e verweigern, und welche konkreten S1ıtua-
tiıonen vielleicht für die Zulassung VO  =) Ausnahmen noch Zuwen1g berücksichtigt WUr-

den Es versteht sich VO  w} selbst  9 daß 1ne theologische Würdigung VO  - Ausnahmerege-
lungen ein Jegitimes Vertahren ist: gerade die Untersuchung der Ausnahme eröftnet
ıne Möglichkeit, die der allgemeinen Regel zugrunde liegende Aussage besonders klar

erkennen; denn VO der Wahrheit könnte INa  $ keine Ausnahmen zulassen.

Dıie Krıterien für ıne Gottesdienstgemeinschaft nach dem Codex lurıs Canoniıcı

ach den Bestimmungen des Kirchenrechts 1St jede gottesdienstliche Gemeinschaft
7zwıschen Katholiken und Nıchtkatholiken, die über ıne blo{ß äiußere Anwesenheit
Aaus gesellschaftlichen Gründen hinausgeht, verboten. Hinsichrtlich der Teilnahme VO:  3

Katholiken nıchtkatholischen Gottesdiensten verfügt Kanon 1258, daß Gläubi-
SC nıcht erlaubt 1ISt, 1n iırgendeiner Weıse aktıv nichtkatholischen Gottesdiensten
teilzunehmen. Eıne aktive Teilnahme VO  - Nıchtkatholiken katholischen (sottes-
diensten wiıird indirekt 1n Kanon 731 untersagt, der verbietet, Häretikern und
Schismatikern die Sakramente spenden. Dıieses Verbot oilt auch WECNN der Nıcht-
katholik Glaubens Irrt, wWwenn die Sakramente bittet und WEeNnN sıch 1in
Todesgefahr efindet.

Damıt 1St jede Communicatıo 1ın sacrıs zwischen Katholiken und „Schismatikern
und Häretikern“ ausgeschlossen. Nach den Aussagen des Qiie MU als Voraussetzung
für jede gottesdienstliche Gemeinschaft gewährleistet se1n: Glaubensgemeinschaft durch
das Bekenntnis aller Wahrheiten, die VO  - der Kirche glauben vorgeschrieben WeOCI-

den, und Gehorsam gegenüber dem apst und den mit dem apst 1ın Gemeinschaft
stehenden Bischöfen. Wer auch 1LLUTr 2Nne „Wahrheit der Kırche“ hartnäckig Jeugnet oder
wWer nıcht 1ın der Gehorsamsgemeinschaft der katholischen Kirche lebt, kann auch 1n

Notfällen nıcht den Sakramenten zugelassen werden: ebensowenig kann
sıch eın Katholik Gottesdiensten, die in solchen Gruppen gefeiert werden, aktıv
beteiligen.

Übersetzung AaUuS KNA 14 A 1973
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Dıie Aussagen des Konzıils über ine Gottesdienstgemeinschaft
MIt den orthodoxen Kirchen

Das Zweıte Vatikanum hat die absolute und exklusiıve Identifikation V OIl Kirche
Jesu Christi und katholischer Kirche nıcht mehr vertzireten. War 1St die Kirche e WCIS
wirklicht 1in der katholischen Kirche“ („subsistıt“ Stelle VO  e „est” 1ın früheren Ent-
würfen) (Lumen gentium 8).'/ Gleichzeitig aber betonte das Konzıil,; da{ß „viele und
bedeutende Elemente oder Güter, Aaus denen insgesamt dıe Kirche erbaut wiırd und ıhr
Leben vewinnt, auch außerhalb der sichtbaren renzen der katholischen Kırche ex1stie-
LE können“ (Okumenismusdekret 3

Die Kirche wiırd dem Konzıil zufolge wesentlich durch die Eucharistie auferbaut un
gestaltet. Wahre und gültige Eucharistiefeier 1St damıt entscheidendes Kriterium für
die Kirchlichkeit eıner christlichen Gemeinschaft. Die Gültigkeit der FEucharistiefeier
1St für das Konzıil, selbst be] Übereinstimmung 1ın der Abendmahlslehre, fast AUS-

schliefßlich die Gültigkeit des AÄmts, also das Weihepriestertum gebunden. Somıit
ergibt sich als wesentliches Kriterium, nach dem die Kirchlichkeit eiıner Gemeinschaft
bewertet wird, die Ex1istenz elınes rechten Amts 1ın der ununterbrochenen bischöflichen
Sukzession. Darum werden im Okumenismusdekret die oriıentalischen Kirchen und die
„Kırchen un kirchlichen Gemeinschaften“ des Abendlands, denen die anglıka-
nısche Kirche iıne Sonderstellung einnımmt, gesondert gewürdigt.

ber die Ostkirchen heißt hier: ADa 1U  e diese Kirchen ıhrer Trennung
wahre Sakramente besitzen, V.OEL allem aber 1n der raft der apostolischen Sukzession
das Priestertum und die Eucharistie, wodurch s1e 1n Zanz 308 Verwandtschaft bıs
heute MI1t u1ls verbunden sind, 1St ıne ZeW1SSE Gottesdienstgemeinschaft 5R  19
benen gyee1igneten Umständen mMI1t Biılligung der kırchlichen Autorität nıcht 1Ur möglıch,
sondern auch ratsam“ (Okumenismusdekret 15) Niähere Ausführungen dazu z1bt das
Dekret über die Ostkirchen (Nr 27) Es „können Ostchristen, die Glaubens VO  =)

der katholischen Kiırche sind wWenn s1e VO  e sıch aus darum bitten und recht
vorbereıtet sind, den Sakramenten der Buße, der Eucharistie und der Kranken-
salbung zugelassen werden. Ebenso 1St Katholiken erlaubt, dieselben Sakramente
VO  e nıchtkatholischen Geistlichen erbitten, 1n deren Kirche die Sakramente gültig
gespendet werden, sooft dazu eın ernsties Bedürfnis oder eın wirklicher geistlicher
Nutzen rat und der Zugang einem katholischen Priester sich als physisch oder 1INOTAa-

lisch unmöglıch herausstellt.“ Dıie Communicatıo 1n SaCrı1s mi1t den Ostkirchen bleibt
damıit WAar Ausnahme, sS1e 1St aber nıcht mehr WwW1e VOTLT dem Konzıil grundsätzlich und
praktisch ausnahmslos verboten.

Gegenüber den Kiırchen der Retormatıon bleibt das Konzıl wesentlich zurückhal-
tender. Wwar wırd die Abendmahlsteier dieser kirchlichen Gemeinschaften mı1t hohen
Worten gerühmt: diese Kırchen bekennen „Del der Gedächtnisfeier des Todes und der
Auferstehung des Herrn 1m Heılıgen Abendmahl, da{ß hier die lebendige Gemeinschaft
miıt Christus bezeichnet werde, un: S1e seıne glorreiche Wiederkunft.“ Aller-
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dings, heißt C} haben diese Kirchen „die ursprünglıche un vollständige Wirklich-
keit (substantıa) des eucharistischen Mysteriums nıcht bewahrt“ un dies „ VOL allem

des Fehlens des Weihesakramentes“ (Okumenismusdekret 22) Jedoch spricht
das Konzıl keıin allgemeınes Verbot VO  - Eucharistiegemeinschaft Aus.

Näheres wırd 1mM Okumenischen Direktorium, Teıl, geregelt: Weil die „‚Sakra-
sowohl Zeichen der Einheit W 1e auch Quellen der Gnade sınd, ann die Kiırche

SCch ausreichender Gründe den Zutritt diesen Sakramenten einem getrennNten
Bruder gesStatten. Dieser Zutritt kann erlaubt se1ın be] Todesgefahr oder in schwerer
Not (Verfolgung, Gefängnıis), WEl der getrennte Bruder eınen Amtsträger seiner
Gemeinschaft nıcht autsuchen annn und AZUuUS eigenem Antrieb VO katholischen r1e-
sSster die Sakramente verlangt, sofern 1LUIX 1m Hınblick auf diese Sakramente seinen
Glauben 1mM Einklang MIt dem Glauben der Kırche Zu Ausdruck bringt un 1in der
rechten ınneren Verfassung 1St Eın Katholik aber, der siıch 1n derselben Lage be-
findet, darf diese Sakramente 11UT VO  e einem Amtsträger, der die Priesterweihe gültig
empfangen nat, verlangen“ (Nr 55 Das Prinzıp der Gegenseitigkeit, das das Oku-
meniısche Diırektorium als grundlegend für das ökumenische Gespräch erachtet (Nr 27
findet hıer keine Anwendung.

Das Gespräch mi1t der altkatholischen Kirche

In den Dekreten des Zweıten Vatikanums wiırd die altkatholische Kırche nıcht eigens
ZENANNT, obwohl S1e Beobachter ZUu Konzil gesandt hatte. Es stellte sıch jedoch sofort
die Frage, ob nıcht die Bestimmungen über ıne Communicatıo 1n SaCrI1Ss MIt den ortho-
doxen Kırchen auch auf die Altkatholiken anzuwenden seıen, weıl diese mMI1t den
Orthodoxen in Lehre un Kirchenverfassung weitgehend übereinstiımmen un: zudem
1n ıntensıven Verhandlungen über ıne Gottesdienstgemeinschaft mıiıt ihnen stehen
Während aber das Konzıil dıe ‚mıldere Handhabung der Communicatıo in sSacrıs MIt
den Brüdern der getrenNNten Ostkirchen der Regelung der Ortsoberhirten 1N1VeI-

traut“ (Ostkirchendekret 29), konnte eıine entsprechende Regelung MIt den Altkatho-
liıken offtensichtlich durch die Bischöfe bzw die Bischofskonferenzen nıcht selbständig
erfolgen, sondern bedurfte einer Regelung durch die römischen Behörden.

SO begannen unmittelbar nach dem Konzıil offizielle Gespräche 7zwischen der alt-
katholischen und der römisch-katholischen Kirche Zuerst 1n den Niederlanden, dann
1n der Schweiz und 1968 auch in Deutschland. Um diese Verhandlungen koordinie-
ren, tratfen sıch die römisch-katholischen Mitglieder der Oommıissıonen AUuUS Deutsch-
land, den Niederlanden, der Schweiz un Osterreich 1mM Oktober 1968 1ın Türich Als

Vgl Kuppers, Die Lehre VO  - der Kirche auf dem Zweıten Vatikanischen Konzil 1n alt-katholischer
Sıcht, 1n : De Ecclesia. Beıträge ZUr Konstitution „Über die Kırche“ des /weıten Vatikanischen Konzils,
hrsg. V, Baraüna, 11 (Freiburg 586
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Ergebnis dieser Konsultation entstand die SsSoOgenannte Zürcher Nota die fast WOTFrLT-

ıch die Regelungen des Konzzıils für die Ostkirchen übernimmt und auf dıe Altkatho-
liken anwendet Als 7zusätzliche Bestiımmung ZU Ostkirchendekret wurde formu-
liert AIn jedem Fall 1ST vVvorausgesetzt daß die Betreftenden ihrer CISCNECN Kırche

den Sakramenten zugelassen sind
In den Ommı1ıssı1ıO0NenN der einzelnen Länder S1INS die Arbeit we1lifer In Deutschland

kam ıN offızielle OommMı1ıssıON die die Gemeinsamkeiten und die Differenzen der
Lehre der Kirchen überprüfte un tormulierte, Maı 1970 dem Ergebnis, da{ß INan

auf Grund der Gemeinsamkeiten Glauben den Altkatholiken nıcht veErWwWe1ISCIN
dürte W as INa  - den Orthodoxen zugesteht Diese Ergebnisse und Vorschläge wurden
durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz das Einheitssekretariat
Rom gerichtet un ıhre Annahme dringend empfiohlen

Nachdem VO  - Rom keine Antwort erfolgte, gyründete Inan 1972 11le NEUE nfier-

nationale gemischte Komm1ss1ıo0n, deren Aufgabe die Erstellung VO  e pastoralen Hılfen
für besondere Ausnahmeftälle WAar Die dieser OmmMı1ıssIıON getroffenen Vereinba-
rungen wurden 1U  - durch die Deutsche Bischofskonterenz be] ihrer Vollversamm-
lung September 1973 gebilligt Die Vereinbarungen selbst wurden bisher noch nıcht
publiziert Es 1ST aber VO  ®} ihnen die ede dem Bericht Kardinal Döpfners über die
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz VO 74 bis September 1973

Fulda ® Dort heißt 11 dem Tıtel Vereinbarung über 1Ne begrenzte
Gottesdienstgemeinschaft zwischen der Alt Katholischen un der Römisch Katholiji-
schen Kirche Deutschland“ Diese Vereinbarung scha ff keine volle Kırchen- und
Eucharistiegemeinschaft 7zwıischen beıden Kırchen, S1EC ermöglıcht vielmehr 11NC O>
rale Hılfe für esondere Ausnahmetälle Gläubige beider Kırchen siınd ermächtigt
sooft dazu ein ernsties Bedürtnis FAar und ein Priester der CISCHECN Kırche nıcht erreichbar
IST, die Sakramente der Eucharistie, der Bufe un der Krankensalbung VO  -

Geistlichen der anderen Kirche erbitten.“
ler ]1ST festzuhalten Die Zulassung Zzur Eucharistie 1ST nıcht auf schwere Notftälle

begrenzt SENUST C1inNn YTNSILES Bedürfnis bej gleichzeıitiger Nıcht Erreichbarkeit
Priesters der CISCHNCNH Konfession Bedingungen die für dıe Altkatholiken häufıg
gegeben sSeıinNn werden daß INan kaum mehr VO  e Ausnahmefällen sprechen ann Das
Abkommen 1ST wechselseitig auch Katholiken sınd ZUuU altkatholischen Abendmahl
zugelassen, WE auch hier die genannten Bedingungen ohl NUur selten ertüllt SC1M

dürften

A Bläser, Das Gespräch 7zwischen römisch katholischer und altkatholischer Kirche Deutschland
Begegnung Beıtrage Hermeneutık des theologischen Gesprächs (Festschrift Frıes), hrsg

Seckler, Pesch Brosseder, W Pannenberg raz VWıen, Köln 530
Bläser, 57

Veröftentlicht KN  b> 29 1973
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Die theologische Bedeutung der Vereinbarungen mM1t der altkatholischen Kirche

Be1 eiıner Würdigung der Regelungen über die Eucharistiegemeinschaft MIt den
Orthodoxen durch das Konzıil un: der Vereinbarungen MIt den Altkatholiken 1St.
ZUEerst festzuhalten, dafß 1er der orundsätzlıche FEinwand jede orm VO  w} Abend-
mahlsgemeinschaft, S1Ee stelle ıne „OÖffentliche Option“ tür 1ne andere Kirche dar, nıcht
mehr aufrechterhalten wiırd. Es 1St csehr ohl möglıch, bestimmten Voraussetzun-
SCIl 1n eıner anderen Kırche das Abendmahl empfangen, ohne da{fß INa  e sıch dadurch

1PSO VO  ; der eıgenen Kirche trennen und der anderen Konftession anschließen würde.
Ebensoweni1g bedeutet der Kommunionempfang 1n einer katholischen Eucharistiefeier
für eiınen Nichtkatholiken implızıt 1i1ne Oonversıon Zur katholischen Kirche un ıhrer
Lehre. oder ıne solche notwendigerweise OTaus

Auf dem Hintergrund dieser praktischen Sıtuation sind 1U  = die theologischen
Krıiterıen, die über ıne Möglichkeit der Communicatıo 1n sacrıs entscheiden, un: die
alleın Ausnahmeregelungen rechtfertigen können, LECU überdenken, nämlich die
Kriterien der Glaubens- un Gehorsamsgemeinschaft un: das Kriterium des rechten
Amts, das se1it dem Konzıl die beiden anderen Kriterien teilweise überlagert un

EerSetIzZt hat

Das Kriteriıum der Glaubensgemeinschaft

Bereıts durch die Regelung des Konzıls gegenüber den Ostkirchen wurde deutlich,
da{fß die volle Gemeinschaft 1m Glauben nıcht ausschließlich geltendes Kriterium tür
1i1ne Zulassung rAnhe Eucharistiefteier un 7AR% Kommunionempfang se1n kann.

Die Orthodoxıie nn sıch selbst „dıe Kirche der sieben ökumenischen Konzilien“.
Dıie spatere Lehrentwicklung der Kiırche des estens wırd VO  - ıhr nıcht als verpflich-
tender Glaube anerkannt. Dies oilt VOT allem für die Definition des Jurisdiktions-
primats un der päpstlichen Unfehlbarkeit. (3anz äÜhnlich 1St die Glaubenslehre der
altkatholischen Kirche S1e versteht sich als Kirche der ersten Jahrhunderte bzw als
Kıirche der Konzilıen des ersten Jahrtausends. S1e akzeptiert die Entscheidungen VO  w

Irient NUuUr InsoWwelıt, als S1e MI1t den alten Konzıiliıen übereinstimmen, un lehnt die
dogmatischen Formulıerungen des un 728} Jahrhunderts ausdrücklich 1b

Damıt 1St VO Glaubensinhalt her die Sıtuation mı1t der der Orthodoxie weitgehend
ıdentisch. ber während INan die ostkirchliche Ablehnung der Unfehlbarkeıt des

Papstes und se1nes Jurisdiktionsprimats über die an Kirche noch als 1ne hıistor1-
sche Auseinanderentwicklung interpretieren und ıhr dadurch eın LLUTL geringes theolog1-
sches Gewicht konnte, 1St dies be1 der altkatholischen Kirche sıcher nıcht mehr
möglıch. Die ausdrückliche Ablehnung des Ersten Vatıkanums und seiner Beschlüsse 1St
für das Selbstverständnıis der Altkatholiken VO  e’ fundamentaler Bedeutung. Bezeichnet
INa  =) die Trennung der Ostkirche VO Westen als “Schisma “ hat In  a 1mM Fall der
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Altkatholiken VO  - „Häresıe sprechen In der Utrechter Erklärung der Bischöfe
der altkatholischen Kirchen VO September 1889 heißt dazu „  Is M1 dem
Glauben der alten Kırche Wıderspruch stehend un die altkıirchliche Verfassung Zer-

störend verwerten WIL die vatıkanıschen Dekrete VO Jul: 1870 über die Untehl-
arkeıit un den Universal Episkopat oder die kırchliche Allgewalt des römischen
Papstes Eınen Ehrenprimat WI1eEe sıch der alten Kirche entwickelt hatte, ehnten
die altkatholischen Biıschöfe dagegen nıcht ab Das hındert u1lls aber nıcht den histo-
rischen Prımat anzuerkennen WIC denselben mehrere ökumenische Konzzilien und die
Väter der alten Kirche dem Bischof VO  . Rom als dem T1MUS zugesprochen
haben MT der Zustimmung der anzen Kirche des Jahrtausends

ber Spatere Dogmen wiırd auUSSESASYT „ Wır verwerten auch als der Schrift
un der Überlieferung der ersten Jahrhunderte nıcht begründet die Erklärung 1US
VO Jahre 1854 über die unbefleckte Empfängnis Marıa C Zum ogma VO  } der
leiblichen Hımmeltahrt Marıas erklärte die altkatholische Bischofskonferenz amn

26 Dezember 1950 MI1 großer Fejerlichkeit der Überschrift Im Namen der
allerheiligsten Dreieinigkeit Wır W E1ISCMH „aufs NEeEUeE die VO Bischof VO  - Rom PIO-
klamierte Lehre VO der unbefleckten Emptängnis Marıa zurück und heute ebenso die

Allerheiligen 1950 definierte und verkündete Lehre VO  - der leiblichen Aufnahme
der heiligen Jungfrau Marıa die hımmlische Herrlichkeit Wır bedauern, dafß die
Kırche VO Rom sıch durch diese NECUE Lehre wıederum Schritt WwWeIlftfer VO  e der
Wahrheit die allein Aaus Gott 1ST entternt hat und daß dadurch die Irennung der
Christenheit die nach Herstellung der Einheit strebt aufs He verschiärft wiıird
ıne Erklärung der Internationalen Altkatholischen Bıschofskonferenz ZUuU 100 BA
denktag der Beschlüsse des Ersten Vatikanums betont noch 1970 also eıt

der die Gespräche MIt der katholischen Kırche MI1tL großer Energıe und Zuversicht
geführt wurden, Adalsı der Kırche der Einspruch diese Festlegung (des Ersten
Vatıkanums) Recht erfolgt 1st“ 9.Q

Neben den hier aufgezeigten Unterschieden Glaubensverständnis der beiden
Kırchen dürten selbstverständlich die weıitreichenden Gemeinsamkeiten Glauben
VOT allem deswegen nıcht übersehen werden weıl viele Neuanstöße, die das 7 weıte
Vatikanum brachte, erstaunlicher Weıse den Reformen gleichen, die die Altkatho-
liken VOTL hundert Jahren durchführten Dazu gehören die Muttersprache der
Lıturgıe der Gemeindecharakter der Messe, die Wiederbelebung der synodalen Struk-

die Aktivierung der kırchlichen Verantwortlichkeit des Laıen, die bischöfliche
Kollegialität die OÖftnung autf die anderen Kırchen Irotzdem bleibt bestehen, da{ß
7 Zitiert nach Küury, Di1e altkatholische Kiırche Ihre Geschichte, re Lehre, ıhr Anliıegen (Dıie Kirchen
der Welt,; (Stuttgart 476

Küry, 430
Küppers Zwischen Rom und Utrecht Zur neueren Entwicklung der Beziehungen 7zwıschen alt katho-

lischer und römisch katholischer Kirche, Begegnung (Festschrift Frıies) 520
10 Conzemiıius Rückblick aut C1n synodales Aggıornamento Hundert Jahre Altkatholizismus, dieser
Zschr 191 (1973) S DATR
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VOT allem 1n der Frage des päpstlichen Jurisdiktionsprimats und der Unfehlbarkeit
beide Kiıirchen 1n ıhrer offiziellen Lehre in direktem Wıderspruch zueinander stehen.
Daß sıch dabe1 nıcht eın vielleicht unbedeutendes Randphänomen handelt, ze1igt
die gegenwärtıige Auseinandersetzung die Untehlbarkeit und das Dekret ” MY‘
ster1ıum ecclesi1ae“ 1n der katholischen Theologie.

Die Gewährung eıner WENN auch begrenzten Gottesdienstgemeinschaft mi1ıt den
Altkatholiken bedeutet damit, daß Glaubensdifferenzen alleın, auch Wenn s1e heute
noch Kiırchen LIreNNECN, nıcht notwendigerweise eine Eucharistiegemeinschaft unmöglıch
machen. Dıe Behauptung, die oft eıne Zulassung 7Dn katholischen Abendmahl
vorgebracht wiırd, Eucharistieempfang 1n der katholischen Kıiırche schließe unabdingbar
iıne Anerkennung der Sanzen katholischen Lehre einschließlich der Definition des
päpstlichen Prımats un der Unfehlbarkeit mıiıt eın oder s1e OTaus, ISt damıt
nıcht mehr haltbar.

Das Kriterium der Gehorsamsgemeinschaft

urch das Zweıte Vatikanum wurde ıne begrenzte Gottesdienstgemeinschaft mıi1t
den orthodoxen Kırchen ermöglıcht, obwohl diese den unıversalen Jurisdiktionsprimat
des Papstes nıcht anerkennen. Die Tatsache, da{fß( damıt die Gehorsamsgemeinschaft
nıcht mehr als unabdingbare Voraussetzung tür jede Eucharistiegemeinschaft angesehen
werden kann, ertfährt durch die Vereinbarungen mMıt der altkatholischen Kiırche eiıne
Verdeutlichung un weıtere Interpretation.

Der Protest die Beschlüsse des Ersten Vatıkanums führte 1871 bzw 18772 ZALT

Exkommunikation derer, die diesen Wiıderstand antührten. Hıerbei WAar aut seıten der
FExkommunizierten keineswegs ıne Trennung VO  e} der Kirche oder die Errich-
tung eıiner eigenen Kirche gedacht; S1e ühlten sıch vielmehr als ine WenNnn auch 1m
Augenblick verstofßene ewegung innerhalb der Kırche. eiım Münchner (Alt-)Katho-
lıkenkongrefß VO bis 24 September 1871 wurde darum ftormuliert: ır erklären
die uUuNseTeTr Glaubenstreue über uns verhängten kırchlichen Zensuren für 11-
standslos un willkürlich und werden durch dieselben der Betätigung der kıirch-
lichen Gemeinschaft 1n unsecerem Gewissen nıcht beirrt und nıcht verhindert.“ 11

Da sıch aber ıne Betätigung iınnerhalb der Kırche, VO  3 der S1€e exkommuniı1zıert
d  1, für die Betroffenen als unmöglich herausstellte, War die ewegung VOL die
Alternative gestellt, entweder auf kirchliche Handlungen verzıchten, oder eigene
Gemeinden errichten. Johann Friedrich , 7 Schulte stellte beim Münchner Kongreß
den Antrag, se1l 95 allen Orten, sıch das Bedürfnis einstellt und die Personen
vorhanden sınd, ıne regelmäßige Seelsorge und, sobald der richtige Moment SC-
kommen 1St, eine regelmäßige bischöfliche Jurisdiktion errichten“ 12 Döllinger
11 Küry, 474
12 Ebd
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wandte sıch C  SQ diesen Vorschlag; wollte nıcht „Gemeıinde Gemeinde un
Altar Altar stellen“. Döllinger selbst hat sıch auch aller priesterlichen Funktio-
HE  w nach seiner Exkommunikation enthalten. Dennoch wurde 1871 der Antrag VO  -
Schultes auf Gründung eigener Gemeinden mMIiIt großer Mehrkheit ANSCHOMMEN: die Alt-
katholiken konstituierten sıch als eıgene Kırche. WEeNN auch als Notkirche, als „Kırche
wıder Wiıllen“.

Dıiese Verselbständigung kam iıhrem Abschluß, als 1873 Josef Hubert Reinkens
ZU ersten altkatholischen Bischof gewählt wurde un durch die Kirche VO  e} ÜUtrecht,die Aaus einem Jansenistischen Schisma hervorgegangen WAar, die Bıschofsweihe empfing.Seither betrachtet sıch die altkatholische Kırche als eigenständige, legitime Kırche 1n der
bischöflichen apostolischen Sukzession. Die Ablehnung des Ersten Vatiıkanums durch
die 1n der Utrechter Unı1on zusammengeschlossenen Kırchen, also VOT allem durch die
altkatholische Kırche, bedeutet dagegen nıcht, dafß damıt der Papst nıcht als Patrıarch
des Abendlands, als „Prımus inter pares” anerkannt würde. Tatsächlich wurde auch
yrundsätzlich die Wahl und die Weihe eines uen Erzbischofs VO  w} Utrecht der Kırche
1ın Rom immer angezeıgt un mıtgeteılt, worauft als AÄAntwort Roms regelmäßig dessen
Exkommunikation erfolgte. Se1it 1893 unterblieben daraufhin diese Mitteilungen. Als

Dezember 1969 Aarınus Kok Zu Erzbischof-Koadjutor VO  3 Utrecht SC-weıht wurde, nahm InNnan den alten Brauch wıeder auf, woraut erstmals einer
Bannbulle ein Glückwunschschreiben des Papstes erfolgte un als Geschenk eine
sımıleausgabe des Codex Vatıcanus überreicht wurde 1

TIrotz dieses Wandels 1mM außeren Verkehr bleibt bestehen: die altkatholische Kırche
1St ıne Kırche, die ıne eıgene Jurisdiktion die römische Jurisdiktion aufgebauthat und die darum 1n iıhrer Lebensgestaltung un 1ın iıhrem Gehorsam VON Rom SC-
trennt 1St. Die Autnahme einer WeNn auch begrenzten Gottesdienstgemeinschaft
mıt den Altkatholiken zeıgt damıiıt aufs ecue und deutlicher als die Vereinbarung mıiıt
den orthodoxen Kırchen, dafß ıne fehlende Gehorsamsgemeinschaft allein keineswegs
notwendigerweise 1ne Eucharistiegemeinschaft unmöglıch macht. Die Behauptung,volle Kirchengemeinschaft se1 die unabdingbare Voraussetzung für Eucharistiegemein-schaft, oder Eucharistieempfang 1n der katholischen ırche schließe 1PSo die Aner-
kennung des päpstlichen Priımats mMIit ein, 1St damıt nıcht mehr halten.

Das Krıiıterium des rechten Amts

Zur rage des Amts 1n der Kırche un über ıne gegenselt1ge Anerkennung der
Ämter Sagt der Bericht über die Bıschofskonferenz, die Vereinbarung „enthält klare
Regelungen für den Fall der UÜbernahme elines Amtsträgers der einen Kırche in den
Dienst der anderen“. Die Aufnahme einer begrenzten gegenseıtigen Gottesdienst-
13 Dokumentiert 1n : Internationale Kırchliche Zeıitschrift 60 (1970) 200—204

13 Stimmen 192, 177
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gemeinschaft implızıert notwendigerweıse ine Anerkennung des Amts in der altkatho-
lischen Kirche: denn NUur dieser Voraussetzung 1St möglich, daß die Regelungen
des Z weıten Vatikanums gegenüber den Ostkirchen auf die Altkatholiken angewandt
werden können.

Be1 einer theologischen Würdigung dieser implizıten Anerkennung des Amts in der
altkatholischen Kirche mussen 1U  - ein1ıge Argumente 11CUH überdacht werden, die 1n der

gegenwärtigen Diskussion die Möglichkeit einer Anerkennung der AÄmter in den
Kırchen der Reformatıon angeführt werden. Dıie Vereinbarungen miıt der altkatholi-
schen Kirche lassen diese Argumente, die 1in der Diskussion das Memorandum der
Sökumenischen Institute ber „Reform un Anerkennung kirchlicher AÄmter“ VOLDS:
bracht wurden, in einem ueIil Licht erscheinen.

In seiner insgesamt zustimmenden un durchaus posıtıven Kritik diesem „Amter-
memorandum“ hat arl Rahner als Einwand vorgebracht, dafß ür eın katholisch
verbindliches Verständnis des Amts“ iıcht die „katholische Lehre VO Papsttum AUS-

geklammert“ werden könne. Es musse vielmehr geklärt werden, „ob iıne gegenseitige
Anerkennung des Amts 1mM allgemeinen auch un 1n gleicher Weıse eine Anerkennung
der Je einen Gesamtstruktur des Amts in der jeweiligen Kirche implızıere“ 1 ntgegen
dieser Kritik erscheint der Deutschen Bischofskonterenz ine Anerkennung des Amts
bei gleichzeitiger Ungeklärtheit der rage nach dem Papsttum offensichtlich als möglıch
und durchführbar.

In diesem Zusammenhang siınd VOT allem die Außerungen Ratzıngers Z Pro-
blem eıner Anerkennung der AÄmter nNneu bedenken. Ratzınger betont, daß bei eıiner

Würdigung des Amts der ormale un: der inhaltliche Aspekt ıcht werden
können: se1 unzulässig, allein die orm der Amtsübertragung un der Sukzession

untersuchen, ohne gleichzeitig deren inhaltliıche Bestimmung, also die kirchliche
Überlieterung, MIt betrachten. Ratzınger unterstreicht dabei die kirchliche Qualität
der Ordinatıion: „Dıie Handauflegung findet ın der Kirche und ebt VO  - ıhr Sıe
ISt nıchtig ohne S1€; ıne Handauflegung, die nıcht Eıintreten 1n den Lebens- un! ber-
lieferungszusammenhang der Kirche ist, 1St keine kirchliche Handauflegung.“ Dıiıes
führt Ratzınger einer Kritik den sogenannten „hochkirchlichen“ ewegungen,
weil diese einer ununterbrochenen bischöflichen Sukzession festhalten oder sS1e wieder
anstreben, ohne gleichzeitig ine Eingliederung 1n die katholische Kirche intendieren.
Ratzınger kommt dem Ergebnis: Es 1St AI dieser rage dadurch un: 1LULT dadurch
voranzukommen, da Einverständnıis einmal über die Inhaltlichkeit des bekennen-
den Glaubens un ZU anderen über die Kirche als vollmächtigen Träger des Bekennt-
n1ısses gefunden werde“ 1 Es wird hıer nıcht näher geklärt, W 4s „Kirche“
diesem Zusammenhang verstehen ist; deutlich wiırd allerdings, dafß Ratzınger das

Frankfurter Allgemeine Zeıtung 14 1979 abgedruckt 1in Amt 1 Widerstreit, hrsg. 47 Schuh
(Berlin 142-145
15 Ratzınger, Bemerkungen ZUrr rage der apostolischen Sukzession, 1: Amt 1m Wiıderstreıit
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Amt sehr Vom Glauben der Kırche und der kirchlichen Überlieferung her bestimmt
sieht, daß für iıh nıcht Kırche dort 1St, sıch mıttels eınes isolierten Kriteriums zÜl-
t1ges Amt testhalten läßt, sondern umgekehrt NUur dort gültiges Amt se1ın kann,
rechte Kırche ebt

ntgegen dieser Argumentation hat die Deutsche Bischofskonferenz das altkatho-
lische Amt implizit anerkannt, obwohl l inhaltlich durch den Glauben, auf dem
gründet und den verkündet AY8O2 Glauben der katholischen Kırche 1n eıner rage,die heute noch kırchentrennende raft hat, unterschieden 1St. Das altkatholische Amt
wurde anerkannt, obwohl eın Eınverständnis über die Kırche, in der und VO  $ der
seine Lebenskraft erhält, erzielt wurde. Die Bischofskonferenz hat damit die (Gemeınin-
schaft des Glaubens ıcht zı allein entscheidenden Kriıterium für eine Anerkennungdes Amts gemacht, s1e hat eın Amt außerhalb der katholischen Gehorsamsgemeinschaft
als zültiges priesterliches Amt gewürdigt. ıne Dıfterenz 1m Glaubensbewußtsein allein
un ıne Kirchenspaltung allein bedeuten damit offensichtlich nıcht 1PSO, daflß rechtes
kirchliches Amt nıcht verwirklicht Se1IN könnte und gegenselt1ge Eucharistiegemeinschaft
damıt unmöglıch ware.

Die theologische Grundlage, auf der die Bischofskonferenz iıhre Entscheidung über
die Aufnahme eiıner begrenzten Gottesdienstgemeinschaft treften konnte, Wr often-
sıchtlich die ertung des Amts 1n der altkatholischen Kıirche als gültiges Priestertum
1ın der ununterbrochenen Kette bischöflicher Handauflegungen. Es darf hier 1U  - nıcht
übersehen werden, daß problematisch ware, Wenn INn  ) Aaus dem Fehlen einer solchen
ununterbrochenen Kette e1in für sıch allein wıirkendes Kriterium ine Commun1-
Cat1o 1n SAaCrIs tolgern würde, also gegenüber den Kirchen der Reformation 1ne Eucha-
ristiegemeinschaft auf Gegenseıltigkeit grundsätzlich ausschließen wollte. Ratzınger
1STt zuzustiımmen, WENN dazu tfeststellt, dafß die Problematik des Amts „nıcht durch
eine Handauflegungskasuistik (mıt oft historisch sehr zweıtfelhaften Gründen) be-
wältigen“ 1St, weıl „für den Katholiken nıcht primär das Abreißen der Handauflegungs-
kette“ das eigentliche Problem ISt, das VO  } den Kırchen der Reformation trennt 16
Die Tatsache, dafß sıch gegenüber der altkatholischen Kirche diesem Punkt keine
Schwierigkeiten ergeben, WAar für die Entscheidung der Bischofskonferenz zweıftfelsohne
iıne Entlastung. Dıie gegenwärtige Diskussion über das Verhältnis der apostolischen
Sukzession ZUr Kette bischöflicher Handauflegungen un die sıch hier ergebenden viel-
gestaltigen historischen un theologischen Probleme, die eute VOT allem 1n der Aus-
einandersetzung 1ine Reihe VONn „Amtspapieren“ 1n den USA, 1n Frankreich, Eng-
and un Deutschland erortert werden 17, lassen Möglichkeiten sıchtbar werden, nach
denen ine Unterbrechung der Kette bischöflicher Handauflegungen allein ine An-
erkennung des Amts und damıt eine Communicatıo 1n Sacrıs noch nıcht gyrundsätzlich
unmöglıch machen mu{fß Be1 künftigen Vereinbarungen MIt anderen Kirchen scheint
16 Ratzinger,
17 Vgl Der priesterliche Dienst AÄAmt und Ordination 1n ökumenischer Sıcht, hrsg. n Vorgrimler
(Quaestiones disputatae 50) (Freiburg, Basel, Wıen bes 3 z R

13* 179



Peter Neuner

darum die Unterbrechung der Kette der bischöflichen Handauflegungen nıcht mehr ein
Kriterium se1in mussen, das allein un für sıch M  390000% ıne gegenseılit1ige Euchari-
stiegemeinschaft 1ın jedem Fall auszuschließen hätte.

Die Beschlüsse der Deutschen Bischofskonterenz über die Aufnahme eıner begrenzten
Gottesdienstgemeinschaft mi1t der altkatholischen Kiırche zeıgen, da{ß eın Kriterium,
das eıne Zulassung ZUrr. Eucharistie angeführt wiırd, für sıch allein die raft hat,
bei eiıner grundsätzlichen Übereinstimmung 1n der Fucharistielehre ıne Communicatıo
1ın sacrıs notwendıgerweıse auszuschließen. Daraus darf 11U  - nıcht gefolgert werden, daß

keine Ma{fßstäbe zäbe, denen 1119  =) die Möglichkeit einer Eucharistiegemeinschaft
beurteilen könnte, un da{flß darum die Communicatıo 1n Ssacrıs grundsätzlich freigegeben
werden muüßte. och wenı1ger ann gefordert werden, da{fßi 1n dieser rage Beliebigkeit

walten habe Es 1STt unbestritten die Aufgabe der zuständigen Autorıtäten, 1n Einzel-
fällen prüfen, ob Ausnahmen gewährt werden können un sollen Allerdings 1St

ach den NEeUETECIL praktischen Regelungen nıcht mehr möglich, lediglich durch eın
Messen einem allgemeingültigen Einzelkriterium jeden konkreten Fall entschei-
den Nur ine Berücksichtigung un eın Abwägen der Sıtuation 1n einer
tassenden Gesamtschau, nıcht aber eın Nachmessen einer einzıgen Forderung, annn
ıne sachgerechte Lösung der anstehenden Fragen gewährleisten.

iıne besondere Bedeutung 1n dieser ganzheitlichen Betrachtung der Sıtuation muüf(ß-
ten 1es se1 abschließend och besonders hervorgehoben neben den objektiven
Kriterıen, die bisher ftast ausschließlich ZUr Entscheidung herangezogen wurden, auch
die subjektiven Gegebenheiten der Betroftenen gewınnen. Die Deutsche Bischofskon-
terenz hatte bei ihrer Regelung für konkrete Fälle die Ermöglichung dastoraler Hilfen
1MmM Auge; S1€e LA dadurch einen wichtigen Schritt hin eiıner diferenzierteren Betrach-
Cung der jeweiligen Sıtuation. Es erscheint als unerläßlich, daß 1n Zukunft neben der
physıschen oder moralischen Unmöglichkeit, eiınen Geistlichen der eigenen Konftession

erreichen, auch andere, subjektive Gesichtspunkte M1t gewürdıgt werden: Dr wI1e
Bischot Elchinger hat die besondere Sıtuation konfessionsverschiedener

Ehen, un W1e€e die Synodenvorlage ZU Gottesdienst vorschlägt die (Gew1ssens-
entscheidung der Betroftenen.
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